
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Sanitz
mit den Orten Groß Freienholz, Groß Lüsewitz, Gubkow, Hohen Gubkow, Horst, Klein Freienholz, 

Klein Wehnendorf, Neu Kokendorf, Neu Wendorf, Niekrenz, Oberhof, Reppelin, Sanitz, Teutendorf, 
Vietow, Wendfeld, Wendorf

anitzer 
MitteilungenS

Jahrgang 09 Freitag, den 12. Februar 2021 Nummer 02

anitzer 
MitteilungenS

Po
st

w
ur

fs
en

du
ng

 s
äm

tli
ch

e 
H

au
sh

al
te

                                                    

Inhalt
- Satzungen, Verordnungen 
 & Wahlen

- Amtliche 
 Bekanntmachungen   
 aus dem Rathaus

- Informationen 
 aus dem Rathaus

- Vereine

-  Amtliche 
 Bekanntmachungen   
 anderer Behörden

- Freiwillige Feuerwehr

- Wir gratulieren

- Kirchliche Nachrichten

Gemeinde Sanitz
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Öffnungszeiten
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr
 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr
 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Wohngeldbehörde
Dienstag: 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr 
Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
sehr geehrte Damen und Herren,

Der Haushalt steht -
Die Finanzen unserer Gemeinde sind gesichert

dank eines ausgeglichenen, genehmigungsfreien Haushaltes 
und der Veröffentlichung der durch die Gemeindevertretung 
beschlossenen Haushaltssatzung 2021 in dieser Ausgabe un-
serer Sanitzer Mitteilungen, beenden wir die seit Jahresbeginn 
bestehende vorläufige Haushaltsführung und können nun zügig 
die geplanten Vorhaben angehen.
Obwohl einen gewichtigen Teil der finanziellen und personellen 
Möglichkeiten die Investitionen für die Erweiterungen unserer 
Schulen binden, wurden die Ansätze für die Instandhaltung von 

Wegen und Straßen erhöht. Ebenfalls erhöhen wir die Ansätze für die Instand-
haltung und Erweiterung der Spielplätze in unserer Gemeinde. Ich bin mir sicher, 
dass wir auch dank einer weiteren geplanten Stelle in der Bauverwaltung merkliche 
Fortschritte bei der Abarbeitung des Investitionsstaus im Bereich der Infrastruktur 
machen werden. Als sehr positiv möchte ich erwähnen, dass wir trotz der erhöhten 
Ansätze sehr wahrscheinlich in diesem Jahr keine Investitionskredite aufnehmen 
müssen und drei bestehende Kredite tilgen.

Entwicklungskonzept - Unsere Gemeinde 2030+
Unsere Gemeinde unterliegt seit Jahren einer sehr dynamischen Entwicklung. 
Durch die Ausweisung größerer Wohngebiete und der Attraktivität unserer Orte 
wuchs und wächst unsere Gemeinde stetig.
Daher ist es nicht nur wichtig beständig das Bestehende zu pflegen. Wir müssen 
unsere Entwicklung lenken und ausgewogen gestalten, und werden im ersten 
Schritt ein räumliches Entwicklungskonzept erarbeiten. Hierzu habe ich bereits 
Gespräche mit Fachplanern geführt, damit wir bald meine Ideen und Visionen 
öffentlich diskutieren können und uns gemeinsam eine Richtung geben!

Herzlichst

Enrico Bendlin
Bürgermeister
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§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 

beträgt 26,400 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

7.1 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit gemäß § 
14 GemHVO-Doppik

7.1.1 Gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden fol-
gende Aufwendungen/Auszahlungen hiermit von der 
generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnis-
haushalten/Teilfinanzhaushalten ausgenommen:
- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen
- Personalaufwendungen/-auszahlungen und 

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen.
7.1.2 Gemäß § 14 Abs. 2 können Ansätze für Aufwendun-

gen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch 
Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig de-
ckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zu-
sammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende 
Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegensei-
tige Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinaus:
- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen
- Personalaufwendungen/-auszahlungen und 

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen.
7.1.3 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die 

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.

7.1.4 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die 
Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben 
Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig er-
klärt.

7.2 Haushaltsvermerke zur Zweckbindung gemäß § 13 
GemHVO-Doppik

7.2.1 Mehrerträge bei den internen Leistungs-/Umlagen-
verrechnungen können zur Deckung von Mehrauf-
wendungen bei internen Leistungs-/Umlagenver-
rechnungen verwendet werden. Dies gilt auch für 
entsprechende Mehrein-/ und -auszahlungen im 
Finanzhaushalt.

7.2.2 Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen decken die 
Aufwendungsansätze für die daraus resultierenden 
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenstän-
den des AV innerhalb einer Produktgruppe.

7.2.3 Mehrerträge bei den Ertragspositionen „Auflösung von 
Rückstellungen“ berechtigen zu Mehraufwendungen 
bei der Aufwandspositionen „Aufwendungsansätze 
für Rückstellungen“ innerhalb einer Produktgruppe.

7.3 Übertragbarkeit gemäß § 15 GemHVO-Doppik
7.3.1 Ansätze für Aufwendungen und für laufende Aus-

zahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem 
ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise über-
tragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im 
Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV 
M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
26.01.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbe-
hörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträ-
ge von 7.830.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auf-
wendungen von 9.212.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Ver-
änderung der Rücklagen von -41.400 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der lau-

fenden Einzahlungen von 7.946.700 EUR
einen Gesamtbetrag der lau-
fenden Auszahlungen[1] von 11.947.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo 
der laufenden Ein- und Aus-
zahlungen von -4.001.200 EUR

b) einen Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit von 7.756.800 EUR
einen Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit von 8.477.500 EUR
einen Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit von -720.700 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
750.000 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer 
B) auf 395 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 340 v. H.

Haushaltssatzung der Gemeinde Sanitz für das Haushaltsjahr 2021

----
[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen
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7.4 Sperrvermerk nach § 8 Abs. 4 Satz 2,3 GemHVO-
Doppik M-V
Die Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der im 
Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu 
leistenden Zahlungen zu veranschlagen. Aufwen-
dungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht 
in Anspruch genommen werden sollen, können im 
Haushaltsplan mit einem Sperrvermerk versehen 
werden. Die Zuständigkeit für die Aufhebung der 
Sperre obliegt dem Bürgermeister nach Bestätigung 
durch die Sachgebietsleitung der Finanzverwaltung 
in der Gemeindeverwaltung in Abstimmung mit der 
für das mit Sperrvermerk versehene Produktkonto 
zuständigen Fachbereichsleitung in der Gemeinde-
verwaltung.

7.5 Erheblichkeitsgrenzen
7.5.1 Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 1 der Kommu-

nalverfassung gilt
a) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer 

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als 
erheblich, wenn er 250.000 Euro überschreitet,

b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jah-
resfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Sal-
dos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 
100.000 Euro als erheblich.

7.5.2 Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 2 der Kommu-
nalverfassung sind Mehraufwendungen/Mehraus-
zahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im 
Einzelfall 100.000 Euro übersteigen.

7.5.3 Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 1 der Kommu-
nalverfassung gelten unabweisbare Auszahlungen 
für Investitionen als geringfügig, wenn sie 100.000 
Euro nicht übersteigen.

7.5.4 Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommu-
nalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan 
als geringfügig, wenn sie 1,500 VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraus-
sichtlich 3.231.676 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraus-
sichtlich 868.448 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 
31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 20.636.732 EUR

Sanitz, den 27.01.2021

Hinweis:
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.02.2021 
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflich-
tigen Teile.
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsicht-
nahme von Montag, 15.02.2021 bis Freitag, 05.03.2021 zu 
den Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 2.6 öffentlich aus.

Sanitz, den 27.01.2021

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Niekrenz

Der Bürgermeister der Gemeinde Sanitz als gesetzlicher 
Notvorstand gemäß § 9 Abs. 2 Bundesjagdgesetz i. V. m. 
§ 8 Abs. 6 Landesjagdgesetz M-V lädt alle Grundstücks-
eigentümer, die bejagdbare Flächen in den Gemarkungen 
Niekrenz, Vietow und Horst besitzen (ausgenommen Flä-
chen der Eigenjagd „Teufelsmoor“), zu unserer

Mitgliederversammlung

am Freitag, den 26. März 2021 um 19:00 Uhr
in die Mehrzweckhalle (Sporthalle I) Sanitz,

John-Brinckman-Straße 16 a in 18190 Sanitz ein.

Eintragung in die Stimmliste mit Nachweis der Vertretungs-
berechtigung (Eigentumsnachweis)

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Bekanntgabe der Rechtsgrundlage u. Beschlussfas-

sung zur Satzung (Mustersatzung M-V)
3. Wahl des Vorstandes bestehend aus Jagdvorsteher, 

Stellvertreter, Schriftführer, Kassenverwalter
4. Wahl von Kassenprüfern
5. Sonstiges
6. Schlusswort

Sollte die dann geltende Corona-Landesverordnung M-V 
eine Versammlung nicht zulassen, wird ein neuer Termin 
öffentlich bekannt gegeben.

Nachfragen beantwortet Ihnen Frau Suckow, Gemeinde Sanitz - Bau- und Ordnungsverwaltung, Tel.: 038209 48035, 
Mail: heike.suckow@gemeinde-sanitz.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 12. März 2021.
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Bürgerzettel Gemeinde Sanitz
Hinweis

Am
Datum:  ............................................................................

Uhrzeit:  ...........................................................................

habe ich  ..........................................................................

in der/dem (genaue Ortsangabe): ....................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Folgendes bemerkt:

O Straßenbeleuchtung defekt
O Kinderspielplatz verunreinigt
O Fahrbahndecke bzw. Gehweg, Radweg defekt
O Kanaldeckel/Straßeneinlauf schadhaft
O Behindern Hecken und Sträucher die Sicht
O Verkehrsschild/Straßenschild beschädigt
O Verunreinigungen auf Straßen/Plätzen
O Nicht ordnungsgemäß entsorgter Abfall
O Parkende Autos auf Geh- und Radwegen
O Ein stillgelegtes Auto abgestellt
O Abfluss im Gewässer behindert
O Straßenbaustelle ungenügend gesichert
O Weiteres: ...................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
Name, Anschrift, Telefonnr. bzw. E-Mail für Rückfragen:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
Den Hinweis werfen Sie bitte in den Briefkasten vor dem 
Rathaus ein, mailen ihn an sekretariat@gemeinde-sanitz.
de oder faxen ihn an 038209 48049.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Gemeinde Sanitz

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO). Gemäß Artikel 13 Abs. 1 und 2 dieser 
Verordnung informieren wir Sie mit der Datenschutzerklä-
rung der Gemeinde Sanitz (zur Ansicht im Rathaus, Zi. 
3.2 und auf der Homepage unter www.gemeinde-sanitz.
de) welche Daten wir von Ihnen bei der Nutzung unseres 
Bürgerzettels erheben und verarbeiten.

Hinweise zu:
• Trinkwasser- und Abwasseranlagen; Hydranten

Nordwasser GmbH
Tel.: 0381 817150
E-Mail: info@nordwasser.de

• Elektroenergie Mittel- und Hochspannungsnetz
E.DIS Netz GmbH
Tel.: 03361 7332333
Fax: 03361 7332339
E-Mail: info@e-dis.de

Gasleitungen- und Anlagen
HanseGas GmbH
Tel.: 0385 58975075
Fax: 0385 58975076
E-Mail: kundenservice@hansewerk.com

• Telefonleitungen
Telekom Deutschland GmbH
Tel.: 0800 3301000
Fax: 0800 3301009
Internet: www.hilfe.telekom.de/hilfe-bei-stoerungen

• Abfallentsorgung
Landkreis Rostock, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Tel.: 03843 75570999
Fax: 03843 75570800
E-Mail: service@abfall-lro.de

• Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr
Landkreis Rostock Polizeirevier Sanitz
Tel.: 03843 75565999 Tel.: 038209 440
Fax: 03843 75565801 Fax: 038209 44226
E-Mail: strassenverkehr@

lkros.de
E-Mail: pr.sanitz@ 

polmv.de

• Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr
Gemeinde Sanitz Polizeirevier Sanitz
Tel.: 038209 4800 Tel.: 038209 440
Fax: 038209 48049 Fax: 038209 44226
E-Mail: sekretariat@

gemeinde-sanitz.de
E-Mail: pr.sanitz@ 

polmv.de

• Ampelanlagen
Straßenmeisterei Pastow
Tel.: 038204 15210
Fax: 038204 152129
E-Mail: lsmv@sbv.mv-regierung.de

• Verkehrszeichen - Entscheidung zur Aufstellung/
Veränderung/Abnahme
Landkreis Rostock
Tel.: 03843 75565999
Fax: 03843 75565801
E-Mail: strassenverkehr@lkros.de

• Fundtiere Gemeinde Sanitz
Montag, Mittwoch,
Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 13:00 Uhr
Tel.: 038209 48026
Fax: 038209 48049
E-Mail: info@gemeinde-sanitz.de

Rufbereitschaft Gemeinde Sanitz
Montag - Donnerstag nach 16:00 Uhr
Freitag nach 13:00 Uhr sowie
Samstag und Sonntag
Frau Seelig
Mobil: 0172 3818144
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Keine Entsorgung von Gartenabfällen oder Sperrmüll  
auf öffentlichen Wald- und Grünflächen

Gartenabfälle, wie beispielsweise Grünschnitt, Gras, Laub oder 
Äste, sind rein rechtlich gesehen als Müll zu definieren. In der freien 
Natur abgeladen, stellt dieser nicht nur ein unschönes Bild dar, 
sondern kann auch beachtliche Schäden anrichten.
Gleiches gilt für Sperr- oder Sondermüll wie z. B. Autoreifen, Mö-
belstücke, Holz, Metall oder Elektroschrott.

Regelmäßig wird solcher Müll auf der Fläche der Landesforst-
Anstalt M-V (Forstamt Billenhagen) an der Hexe, vor Ortsein-
gang Sanitz, nördlich der B 110, abgeladen.

Unsere Bürgerinnen und Bürger sind in der glücklichen Lage, solche 
Abfälle für ein kleines Geld in der Gemeinde Sanitz sachgerecht 
entsorgen lassen zu können.
Beim Landkreis Rostock, Abfallwirtschaft kann jeder Bürger eine 
grüne Tonne (Bioabfall) beantragen. Zweimal im Jahr besteht 
kostenfrei die Möglichkeit Sperrmüll bzw. Elektroschrott über die 
Abfallwirtschaft abholen zu lassen.

Die finanziellen Belastungen, die aufgrund von illegalen Müllablage-
rungen für die Kommunen entstehen, führen unter anderem dazu, 
dass auch die Gebühren für die Müllabfuhr kontinuierlich steigen.
Gehen Sie mit einem guten Beispiel voran und halten Sie sich 
an die Vorschriften. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 1.000,00 Euro 
geahndet werden kann.

i.A. Stefanie Luxenburger
SGL Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Brandschutz

Informationen zum Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlungen
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

gemäß dem Bundesmeldegesetz (BMG) haben Sie das Recht einer 
Übermittlung Ihrer Daten an bestimmte Anstalten und Institutionen 
zu widersprechen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG), an die Presse 
oder den Bürgermeister (§ 50 Abs. 2 BMG), an Parteien, Wähler-
gruppen oder andere Träger von Wahlvorschlägen (§ 50 Abs. 1 
BMG) oder Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG) weitergegeben 
werden, können Sie dagegen Widerspruch einlegen.

Für Personen die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

besteht weiterhin das Recht auf Widerspruch gegen Datenüber-
mittlung an das Bundesamt für Personalmanagement der Bun-
deswehr (§ 36 Abs. 2 BMG in Verbindung mit § 58c Abs. 1 Satz 
1 Soldatengesetzes).

Von Ihrem Widerspruchsrecht können Sie schriftlich (das Formular 
kann unter www.sanitz.de im Bereich Rathaus - Anträge/Formula-
re herunter geladen werden) oder zur Niederschrift während der 
allgemeinen Sprechzeiten in der Pass- und Meldebehörde der 
Gemeinde Sanitz Gebrauch machen.

i.A. Hannah-Sophie Streu
SB Pass- und Meldebehörde
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Das Dokument Einverständniserklärung/Antrag zum An-
schluss an das Glasfasernetz finden Sie auf der Website der 
Landwerke M-V Breitband GmbH unter www.breitlandnet.
de/formulare für den Landkreis Rostock.

Bei Fragen rund um das Thema geförderter Breitband-
Ausbau steht Ihnen der Kundenservice der Landwerke 
M-V Breitband GmbH weiterhin zur Verfügung.

Diesen erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 03981 474-480 
oder per E-Mail an kundenservice@breitlandnet.de

Zusätzlich steht Ihnen der Schnellkontakt sowie ein Rück-
ruf-Service der Landwerke M-V Breitband GmbH auf der 
Website www.breitlandnet.de zur Verfügung.

Badegewässerüberwachung
- Vorbereitung der Badesaison 2021 -

Für die Badesaison 2021 beabsichtigt die Gemeinde Sanitz 
folgende Gewässer als Badegewässer auszuweisen:
1. Groß Lüsewitzer See, Groß Lüsewitz
2. Langer See, Wendfeld
3. Horster See, Horst
4. Lütt See, Vietow
5. Hofsee, Gubkow

Entsprechend Badegewässerlandesverordnung M-V (Bade-
gewLVO M-V) ist nach § 11 BadegewLVO die Öffentlichkeit 
zu beteiligen.
Jeder Bürger kann bezüglich der vorgesehenen Badege-
wässer in der Gemeinde Sanitz Vorschläge, Bemerkungen, 
Anregungen und Beschwerden vorbringen. Dies bezieht 
sich insbesondere auf die Erstellung, die Überprüfung und 
die Aktualisierung der Badegewässerlisten gemäß § 3 Abs. 
1 BadegewLVO M-V.

Vorschläge und Anregungen werden bei
1. Gemeinde Sanitz 2. Landkreis Rostock

Der Bürgermeister Der Landrat
Bau- und Ordnungsver-
waltung

Gesundheitsamt
Infektionsschutz, Hygie-
ne und Umweltmedizin

Rostocker Straße 19 Sitz:
Dammchaussee 30 A

18190 Sanitz 18209 Bad Doberan
Tel. (038209 48035),
Frau Suckow

Tel. (03843) 755 53220

Mail: heike.suckow@
gemeinde-sanitz.de

bis zum 28.02.2021 entgegengenommen.

Im Auftrag

Heike Suckow
Bau- und Ordnungsverwaltung

Verbrennen von Garten- 
abfällen im Monat März  

ist grundsätzlich verboten!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

das Verbrennen von pflanzlichen Gartenabfällen ist 
grundsätzlich nicht mehr gestattet außer Sie haben 
eine Ausnahmegenehmigung vom Umweltamt des 
Landkreises Rostock.

Mit der Ausnahmegenehmigung ist, gemäß § 2 Absatz 
1 der Landesverordnung über die Entsorgung pflanzli-
cher Abfälle außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen 
(Pflanzenabfalllandesverordnung - PflanzAbfLVO 
M-V) in der Zeit vom 01.03.2019 bis 31.03.2019, das 
Verbrennen pflanzlicher Abfälle werktags für 2 Stunden 
in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zulässig.

Vor dem Verbrennen ist der Nachbarschutz zu prüfen, 
Rauchschwaden dürfen weder die Nachbarn, noch 
die Orte vernebeln. Außerdem sind die allgemeinen 
Brandschutzbestimmungen zu beachten. Das Feuer 
muss ständig von einem Erwachsenen beaufsichtigt 
und entsprechende Löschmittel bereitgehalten werden.

Wer pflanzliche Abfälle ohne Berücksichtigung der ge-
setzlichen Voraussetzungen oder andere Abfälle (z. B. 
Bauholz, Kartonagen, Reifen, Plaste usw.) verbrennt, 
handelt ordnungswidrig und kann von der zuständigen 
Behörde (Landkreis Rostock, Umweltamt) mit einem 
Bußgeld belegt werden.

i.A. Stefanie Luxenburger
SGL Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ 
Brandschutz

Geförderter Breitband-Ausbau 
der Landwerke M-V  

Breitband GmbH
Rückgabefrist 

 bis zum 28. Februar 2021 verlängert
Seit dem vergangen Jahr haben wir gelernt, wie wichtig 
die Entwicklung einer verlässlichen digitalen Infrastruktur 
in den Gemeinden ist. Nicht nur im Homeoffice oder im 
Homeschooling sind wir von einer sicheren und störungs-
freien Internetverbindung abhängig. Auch die Telemedizin 
sowie künftige internetbasierende Arztbesuche werden in 
unserer Region von enormer Bedeutung sein.
Breitband ist unsere Zukunft und die unserer Kinder sowie 
Enkelkinder. Daher fordern wir Sie auf - Handeln Sie bitte 
JETZT und nutzen Sie diese einmalige Chance des geför-
derten Breitband-Ausbaus in Ihrer Gemeinde.
Auf Grund der aktuellen behördlichen Regelungen können 
derzeit keine Einwohner- Informationsveranstaltungen, Bür-
gersprechstunden sowie persönliche Beratungen für alle 
Interessierten geplant werden und damit nicht stattfinden.

Nach Rücksprache mit dem Landkreis wurde die Rückga-
befrist der Einverständniserklärung/Antrag zu Anschluss 
an das Glasfasernetz der Landwerke M-V Breitband GmbH 
bis zum 28.02.2021 verlängert.
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Weihnachtspäckchen für Świdwiner Kinder

Wie in der letzten Ausgabe 01/2021 unserer Sanitzer Mit-
teilungen breits erwähnt, haben wir trotz der vielen Um-
stände, welche die Corona-Pandemie mit sich bringt, im 
vergangenen Dezember kurz vor Weihnachten unsere 
jährliche Aktion „Weihnachtspäckchen für Świdwiner Kin-
der“ realisiert.
Wir danken an dieser Stelle nochmal allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich so herzlich mit ihren Geschenken 
engagiert und ein großes Herz für die Kinder unserer 
Partnergemeinde in Świdwin gezeigt haben. Vom dorti-
gen Bürgermeister Kazimierz Lechocki erhielten wir Ende 

Januar einen Dankes-Brief und die abgebildeten Fotos. 
Er überreichte die Geschenke aus unserer Gemeinde und 
konnte das entgegennehmen, was die Weihnachtszeit 
ausmacht - strahlende und freudige Kinderaugen!

Liebe Mitbürgerinnen und Bürger, ein herzliches „Danke“ 
für ihr Engagement!

Herzlichst

Enrico Bendlin
Bürgermeister

Brief des Bürgermeisters von Świdwin
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Frau Barbara Kirchhainer, Herr Gunnar Möller, Herr Thomas 
Ortmann, Herr Maik Ritter, Herr Tomas Schrambke, Frau 
Gudrun Weimer, Herr Dr. Bernd Losand, Frau Nicole Henkel

abwesende Gemeindevertreter:
Herr Holger Lopens, Frau Sabine Fink, Herr Steffen Meilicke, 
Frau Astrid Wruck

anwesende Verwaltungsvertreter:
Herr Enrico Bendlin, Bürgermeister
Frau Anja Seelig, Fachbereichsleiterin Bau- und Ordnungs-
verwaltung
Herr Steve Brockmann, Fachbereichsleiter Bürgerservice 
und Finanzverwaltung
Frau Simone Michalkowski, Sachgebietsleiterin Finanz-
verwaltung

Protokollant:
Herr Steve Brockmann

Verteiler:
Gemeindevertreter, Verwaltung, Aushänge, www.gemein-
de-sanitz.de, Sanitzer Mitteilungen

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-

mäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit

2. Bericht des Bürgermeisters
3. Einwohnerfragestunde
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung
5. Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 

22.12.2020
6. Wahlen zur Nachbesetzung der Ausschüsse
6.1. Änderungen und Ergänzungen zum Vorschlag
6.2. Hauptausschusses
6.4. Finanzausschuss
6.5. Bauausschuss
6.6. Sozialausschuss
6.7. Rechnungsprüfungsausschuss
7. Wahl Berater des Bürgermeisters in der Gesell-

schafterversammlung der Sanitzer Wohnungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH sowie der Sanitzer 
Immobiliengesellschaft mbH

8. Neuwahl des 2. stellvertretenden Bürgermeisters - 
Ernennung

9. Erbbaurechtsvertrag Gemeinde Sanitz/Verein auf 
der Tenne e. V. (UR 481/2020) der Notarin Kirchhoff/
Genehmigung zur Belastung des Erbbaurechtes für 
die Sanierung der Kindertagesstätte „Buchenkopf“ in 
Groß Lüsewitz - Beratung und Beschlussfassung

10. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 - Bera-
tung und Beschlussfassung

11. Protokolle der Ausschüsse und Beiräte
12. Anfragen und Informationen

zu 1.
Der Bürgervorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die Ord-
nungsmäßigkeit der Ladungen und die Beschlussfähigkeit 
fest. Er begrüßt Frau Nicole Henkel als neues Mitglied der 
Gemeindevertretung und verpflichtet sie auf die gewissen-
hafte Erfüllung seiner Pflichten zum Wohl der Gemeinde 
Sanitz

zu 2.
Der Bürgermeister informierte die anwesenden Gemeinde-
vertreter bereits im Voraus per E-Mail zu folgenden Sach-
verhalten und erläutert diese noch einmal:

Zuschuss für Kinder- und  
Jugendarbeit 2021

Liebe Vereine für Kinder- und Jugendarbeit in der  
Gemeinde Sanitz,

die Gemeindevertretung hat im Rahmen der Haushaltsplanung 
2021 beschlossen, 3.500,- EUR für die Förderung der Kinder- 
und Jugendarbeit in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.

Wenn Sie eine mögliche Förderung der Kinder- und Jugend-
arbeit für Ihren Verein/Ihre Interessengemeinschaft in An-
spruch nehmen wollen, bitten wir Sie, einen Antrag auf Zu-
schuss unter Angabe der Anzahl der Kinder und Jugendlichen 
im Alter von 6 bis 16 Jahren bis zum 30.03.2021 zu stellen.

Nach Empfehlung des Sozialausschusses und des Finanz-
ausschusses wird der Hauptausschuss endgültig über die 
Verwendung der Mittel entscheiden.

Anträge können schriftlich, oder aber per E-Mail (info@ge-
meinde-sanitz.de) an folgende Adresse eingereicht werden:

Gemeinde Sanitz
Der Bürgermeister
Bürgerservice und Finanzverwaltung
Rostocker Straße 19
18190 Sanitz

Steve Brockmann
FBL Bürgerservice 
und Finanzverwaltung

Hinweis an Unternehmen  
und Freiberufler 

 in der Region Sanitz
Im Rahmen von Vergabeverfahren nach VOL und VOB 
bieten wir Ihnen an, sich als Unternehmen bzw. Frei-
berufler bei der Gemeinde Sanitz listen zu lassen, um 
in entsprechenden Vergabeverfahren berücksichtigt 
werden zu können.

Steve Brockmann Anja Seelig
FBL Bürgerservice 
und Finanzverwaltung

FBL Bau- und  
Ordnungsverwaltung

Beschlussprotokoll  
der 11. ordentlichen Gemeinde-

vertretersitzung  
der Gemeinde Sanitz

Datum: 26.01.2021
Ort : Sporthalle 1 Sanitz, John-Brinckman-Straße 

16 a
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:00 Uhr

gesetzliche Anzahl GV: 17
besetzte Mandate: 17
Anwesende: 13

anwesende Gemeindevertreter:
Herr Dirk Berner, Frau Angelika Bieske, Herr Gerd Chabor-
ski, Frau Sabine Fink, Herr Gert Frahm, Herr Torsten Heier, 
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Beschluss-Nr. 001-11/21 GV

Die Gemeindevertretung wählt folgende Gemeindever-
treter und sachkundigen Einwohner in die Ausschüsse:

Hauptausschuss
Stellvertreter

1. Bürgermeister 1. stellv. Bürgermeister
2. Ortmann, Thomas 2. Weimer, Gudrun
3. Fink, Sabine 3. Schrambke, Tomas
4. Frahm, Gert 4. Heier, Torsten
5. Lopens, Holger 5. Dr. Losand, Bernd
6. Kirchhainer, Barbara 6. Wruck, Astrid
7. Ritter, Maik 7. Berner Dirk

Finanzausschuss
1. Weimer, Gudrun
2. Heier, Torsten
3. Lopens, Holger
4. Ritter, Maik
5. Möller, Thomas sachkundiger Einwohner
6. Bretsch, Bernd sachkundiger Einwohner
7. Wickborn, Rainer sachkundiger Einwohner

Bauausschuss
1. Henkel, Nicole
2. Dr. Losand, Bernd
3. Ritter, Maik
4. Schrambke, Tomas
5. Möller, Joachim sachkundiger Einwohner
6. Gleß, Jennifer sachkundiger Einwohner
7. Manthe, Martin sachkundiger Einwohner
8. Kruse, Karl-Heinz sachkundiger Einwohner

(ohne Stimmrecht)
9. Müller, Jürgen sachkundiger Einwohner

(ohne Stimmrecht)

Rechnungsprüfungsausschuss
1. Weimer, Gudrun
2. Ritter, Maik
3. Dr. Losand, Bernd

Sozialausschuss
1. Bieske, Angelika
2. Wruck, Astrid
3. Berner, Dirk
4. Möller, Gunnar
5. Kölling, Gorden sachkundiger Einwohner
6. Luckow, Hiltrud sachkundiger Einwohner
7. Taube, Maria sachkundiger Einwohner

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 13
Für Stimmen: 13

zu 7.
Beschluss-Nr. 002-11/21 GV

Die Gemeindevertretung wählt folgende Berater des 
Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der 
Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft 
mbH sowie der Sanitzer Immobiliengesellschaft mbH:
1. Weimer, Gudrun
2. Ortmann, Thomas
3. Ritter, Maik
4. Henkel, Nicole
5. Kirchhainer Barbara

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 13
Für Stimmen: 13

Entwicklungs- und Instandhaltungskonzept Gemeinde 
Sanitz
Unsere Gemeinde unterliegt seit Jahren einer sehr dynami-
schen Entwicklung. Durch die Ausweisung größerer Wohn-
gebiete und der Attraktivität unserer Orte wuchs und wächst 
unsere Gemeinde stetig.
Um diese Entwicklung zu lenken und ausgewogen zu ge-
stalten, soll im ersten Schritt ein räumliches Entwicklungs-
konzept erarbeitet werden. Hierzu hat der Bürgermeister 
die ersten Gespräche mit Fachplanern geführt.
Der Bürgermeister hat den Fachbereich Bau- und Ordnungs-
verwaltung mit der Erstellung eines Instandhaltungskonzep-
tes beauftragt. Die Ortsbeiräte sind bei der Priorisierung von 
Maßnahmen zu beteiligen.

Regionale Schule
Die Planungen zur Containerlösung werden angepasst, um 
die finanziellen Vorgaben der Gemeindevertretung einzu-
halten und der Förderantrag über 280.000 € bezüglich des 
Kaufes und der Errichtung wurden gestellt.
Es fand ein Erstgespräch hinsichtlich der Mittel des Digi-
talPaktes Schulen statt. Die Regionale Schule ist entspre-
chend des bestehenden Plans im Jahr 2022 vorgesehen. 
Grund hierfür ist die Nutzung der Mittel für die Ausstattung 
des Erweiterungsbaus.

Grundschule
Die Baumaßnahmen zur Gestaltung des Außenbereiches 
sowie des Regenrückhaltebeckens haben begonnen. Im 
Rahmen der Erdarbeiten wurden weitere unbekannte Ent-
wässerungsleitungen entdeckt. Maßnahmen zur Lokalisie-
rung wurden bereits durchgeführt. Am 26.01.2021 wird es 
hierzu einen Vor-Ort-Termin mit dem WWAV geben, um die 
Defizite schnellstmöglich zu beheben.
Die Grundschule ist planmäßig im Jahr 2021 für die Mittel 
des DigitalPaktes Schulen vorgesehen. Hierzu erfolgen 
kurzfristig Abstimmungen mit der Schulleitung, um die not-
wendigen Konzepte auf den Weg zu bringen.

Hortbetreuung
Die Arbeitsgespräche zur Schaffung weiter Hortplätze ha-
ben begonnen und werden in den nächsten Tagen intensi-
viert. Nach ersten Gesprächen mit dem Landkreis gibt es 
nun Abstimmungen mit dem Träger.

Vermüllung Gemeinde Sanitz (insbesondere an der 
„Hexe“ (B110))
Wiederholt wurde der Landkreis und die Landesforst M-V 
über die zunehmende Vermüllung unterrichtet. Die Antwort 
bezüglich einer Klärung und einer nachhaltigen Lösung des 
Problems stehen aus.

zu 3.
Es gibt keine Anfragen.

zu 4.
Es gibt keine Anträge.

zu 5.
Die Sitzungsniederschrift vom 22.12.2020 wird mit 12 Für-
Stimmen und einer Enthaltung bestätigt.

zu 6.
Der Bürgervorsteher erläutert die Sitzungsvorlage. Hinsicht 
der Vorschlagsliste zur Besetzung des Sozialausschusses 
wird Herr Gordon Kölling als sachkundiger Einwohner er-
gänzt.

Die Wahl aller Mitglieder der Ausschüsse erfolgt entspre-
chend der Geschäftsordnung in einem Wahlgang.
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zu 12.
Herr Charborski gibt den Hinweis auf notwendige Arbeiten 
bezüglich der Lichtraumprofile, welche bis Ende Februar 
durchgeführt werden müssen.

Sanitz, 27.01.2021

Angebot freier Gartenparzellen  
in Groß Lüsewitz

Die Gemeinde Sanitz bietet freie Gartenparzellen in Groß 
Lüsewitz an interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Ver-
pachtung an.

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Stefanie Braun, SB Bau- und 
Ordnungsverwaltung, 038209 48034; stefanie.braun@
gemeinde-sanitz.de

Nächster Erscheinungstermin 
der Sanitzer Mitteilungen

Die nächste Ausgabe der Sanitzer Mitteilungen erscheint 
am 12. März 2021. Redaktionsschluss ist Dienstag, der 
02. März 2021.

i. A. Daniela Fehlhaber
SB Bürgerservice und Finanzverwaltung
Tel.: 038209 48023
E-Mail: daniela.fehlhaber@gemeinde-sanitz.de

zu 8.
Beschluss-Nr. 003-11/21 GV

Die Gemeindevertretung wählt Herrn Steve Brockmann 
zum 2. stellvertretenden Bürgermeister.

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 13
Für Stimmen: 13

Der Bürgermeister vereidigt Herrn Brockmann in das Eh-
renamt und überreicht die Ernennungsurkunde.

zu 9.
Der Bürgervorsteher erläutert die Vorlage.

Beschluss-Nr. 004-11/21 GV
Die Gemeindevertretung beschließt, die Genehmi-
gung zur Belastung des Erbbaurechtes gem. § 8 des 
Erbbaurechtsvertrages (UR 481/2020) vom 14.05.2020 
der Notarin Margrit Kirchhoff zu Gunsten der Erbbau-
berechtigten für deren kreditierende Bank der DKB 
Deutschen Kreditbank AG in Höhe von 1.000.000,- € zur 
Finanzierung der Sanierungsmaßnahme an der Kinder-
tagesstätte „Buchenkopf“ in Groß Lüsewitz über eine 
Darlehenslaufzeit von 25 Jahren. Als Sicherungszweck 
wird im Grundbuch festgeschrieben, dass die Belas-
tung ausschließlich der Sanierung der Kindertages-
stätte „Buchenkopf“ in Groß Lüsewitz dient und nach 
einer Darlehenslaufzeit von 25 Jahren die Löschung 
der Belastung zu beantragen ist. Anfallende Kosten 
zur Bestellung und Löschung der Belastung trägt die 
Erbbauberechtigte.

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 13
Für Stimmen: 13

zu 10.
Der Bürgermeister erläutert, dass in den vorliegenden Ent-
wurf, der in der Sitzung am 22.12.2020 gefasste Beschluss 
zum Kauf einer Containerlösung für die Regionale Schule 
sowie die hiermit verbundene Förderung, eingeflossen ist. 
Darüber hinaus gibt es insbesondere Ansatzerhöhungen in 
den Bereichen der Instandhaltung von Straßen und Geh-
wegen sowie für die Unterhaltung, Erweiterung und Errich-
tung von Spielplätzen. Weiterhin werden drei Kredite der 
Gemeinde Sanitz abgelöst.
Laut Rubikon ergibt sich eine Gesamtpunktzahl von -11 und 
somit im Ergebnis eine gesicherte, dauernde Leistungsfä-
higkeit.
Im Haupt- und Finanzausschuss wurde der Beschlusstext 
insoweit geändert, als dass der in § 4 der Haushaltssat-
zung veranschlagte Höchstbetrag für Kassenkredite auf 
750.000 Euro festzusetzen ist. Die Beschlussvorlage wird 
entsprechend ergänzt.

Beschluss-Nr. 005-11/21 GV
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sanitz be-
schließt die vorliegende Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan 2021. Der Kassenkredit ist auf 750 T€ 
festzulegen.

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 13
Für Stimmen: 13

zu 11.
Es gibt keine Anfragen und Hinweise zu den vorliegenden 
Protokollen.

Freie Gartenparzellen 
Kleingartenverein 
Gartenfreund e. V.

Der Kleingartenverein „Gartenfreund“ e. V. Sanitz bie-
tet in der Sülzer Straße in Sanitz freie Gartenparzellen 
mit jeweils 500 m² zum Kauf an.
Ansprechpartner ist der Vorsitzende des Kleingar-
tenvereins,
Herr Meier, Tel.: 038209 80940 oder 0151 50763576.
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Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“
Alt Bartelsdorfer Str. 18 A, 18146 Rostock

Bekanntmachung zur Gewässerunterhaltung des Wasser- und Bodenverbandes  
„Untere Warnow-Küste“

Die Gewässerunterhaltung an den Gewässern 2. Ord-
nung wird in diesem Jahr in folgenden Zeiträumen durch-
geführt:

Krautung: 15.07.2021 - 30.11.2021
Grundräumung: 15.07.2021 - 15.03.2022
Gehölzpflege: 01.10.2021 - 28.02.2022

Die Instandhaltung von Gewässern, Rohrleitungen, Stauen, 
Schöpfwerken usw. erfolgt ganzjährig.
Die Baubetriebe sind verpflichtet, genaue Absprachen mit 
den Anliegern über den konkreten Zeitpunkt der Unterhal-
tungsarbeiten durchzuführen.
Gemäß § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) geändert 
worden ist und § 66 Wassergesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 (GVOBl. M-V S. 
669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) und der Satzung unse-
res Verbandes sind die Eigentümer des Gewässerbettes, die 

Anlieger und Hinterlieger verpflichtet, die Durchführung der 
Unterhaltungsarbeiten und die Benutzung der Grundstücke 
zu dulden und den anfallenden Aushub auf den Ufergrund-
stücken aufzunehmen.
Zur Durchführung der Arbeiten sind in Absprache mit dem 
jeweiligen Baubetrieb E-Zäune und andere bewegliche 
Hindernisse von den Nutzern zurückzusetzen. Entlang der 
Böschungsoberkanten der Gewässer ist ein beidseitiger 
Unterhaltungsstreifen in einer Breite von 5 Metern so zu 
bewirtschaften, dass die Unterhaltung nicht behindert wird.
Allen Eigentümern und Nutzern von betroffenen Grundstü-
cken (Anlieger und Hinterlieger), Inhabern von Fischerei-
rechten, Mitgliedern, Verbänden und Gewässerbenutzern 
wird die Möglichkeit auf Anhörung, zur schriftlichen Äuße-
rung bzw. zur Niederschrift in unseren Diensträumen in 
18146 Rostock, Alt Bartelsdorfer Str. 18a, Telefon: 0381 
4909768 gewährt.

gez. Schmeil
Verbandsvorsteher
WBV „Untere Warnow-Küste“

Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
In der Zeit vom 03.03.2021 bis 25.03.2021 führt der Was-
ser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“ die dies-
jährige Gewässerschau durch. Die Schauen sind öffentlich. 
Es werden die Anlagen und der Zustand der Gewässer 

besichtigt sowie kurz- und langfristige Unterhaltungsmaß-
nahmen besprochen. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 
der Telefonnummer 0381 4909768, in der Geschäftsstelle 
in der Alt Bartelsdorfer Str. 18 A in 18146 Rostock und im 
Internet unter wbv-untere-warnow-kueste.de.

Ablaufplan der Gewässer- und Schöpfwerksschau 2021

Schaubezirk 
(SB)

Schaube-
auftragter

WBV Datum Uhrzeit Treffpunkt Gemeinden

SB I Rostock West Schmeil Steinhagen/
Schmid

Mittwoch,
03.03.21

8:00 Warnemünde 
Wetterstation 
Parkplatz

HRO (Warnemünde, 
Nordwesten, Reuters-
hagen), Elmenhorst/ 
Lichtenhagen,  
Lambrechtshagen,  
Admannshagen/ 
Bargeshagen

SB II Rostock Süd Zeplien Steinhagen Donnerstag,
04.03.21

8:00 Kirche Biestow HRO (Südstadt, Stadtmit-
te, Biestow), Kritzmow, 
Pölchow, Papendorf,  
Ziesendorf, Benitz, 
Schwaan

SB III Zarnow von Hollen Schmid Freitag,
05.03.21

8:00 Zarnowhufe 1, 
Prisannewitz 
Landwirt-
schafts-
betrieb KaPri 
OHG

Dummerstorf  
(Ortsteile Damm,  
Dummerstorf, Kavelstorf, 
Prisannewitz), Wiendorf, 
Dolgen am See

SB IV a Kösterbeck Suckow/Thiel Steinhagen Montag,
08.03.21

8:00 Rittergut 
Bandelstorf, 
am Uhrenhaus

Dummerstorf (Ortsteile 
Kessin, Lieblingshof), 
Sanitz Wilde Wiese Süd
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Schlussfeststellung im Flurneuordnungsverfahren „Gresenhorst“
Gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlubG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 
546) mit späteren Änderungen wird das Flurneuordnungs-
verfahren „Gresenhorst“ mit folgender Feststellung abge-
schlossen:
1. Die Ausführung des Flurneuordnungssplanes ist bewirkt.
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die 

im Flurneuordnungsverfahren hätten berücksichtigt 
werden müssen.

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind 
abgeschlossen.

Gründe:
Die Ausführung des Flurneuordnungsplanes ist in tatsäch-
licher und rechtlicher Hinsicht bewirkt. Das Grundbuch und 
das Liegenschaftskataster wurden nach den Ergebnissen 
der Flurneuordnung berichtigt. Die Aufgaben der Teilneh-
mergemeinschaft sind erfüllt.
Mit der Zustellung der bestandskräftigen Schlussfeststellung 
an die Teilnehmergemeinschaft ist das Flurneuordnungsver-
fahren beendet und die Teilnehmergemeinschaft erlischt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Sitz Stralsund 
oder dessen Außenstelle, Sitz Ueckermünde erhoben werden.
Dieser Rechtsbehelf steht auch dem Vorstand der Teilneh-
mergemeinschaft „Gresenhorst“ zu.

Stralsund, 11.01.2021

Im Auftrag
gez. Garbers
Abteilungsleiter LS
Integrierte ländliche Entwicklung

Ausgefertigt:

SB IV b Kösterbeck Suckow/Thiel Schmid Dienstag,
09.03.21

8:00 Sanitz Bahnhof Sanitz, Broderstorf,  
Thulendorf 
Wilde Wiese Nord

SB V a Rostock Ost Zerbe Steinhagen Donnerstag, 
11.03.21

8:00 Graal-Müritz 
Rathaus 
Parkplatz

Graal-Müritz,  
Rövershagen

SB V b Rostock Ost Zerbe Steinhagen Montag, 
15.03.21

8:00 Bentwisch 
Hotel 
Hasenheide 
Parkplatz

Bentwisch, Kl. Kussewitz, 
Roggentin, Broderstorf, 
Poppendorf, Carbäk u. 
Peezer Bach  
im LK Mönchhagen

SB V c Rostock Ost Schmeil Schmid Mittwoch,
17.03.21

8:00 Neubranden-
burger Straße 
Parkplatz Lidl

HRO  
(Nordosten, Nienhagen, 
Markgrafenheide)

SB VI Wallbach Hartmann Schmid Donnerstag,
18.03.21

8:00 Neu 
Hirschburg 
Kurve

Ribnitz-Damgarten,  
Dierhagen, Marlow,  
Gelbensande,  
Blankenhagen

Schöpfwerks- und 
Deichschau
Hansestadt Rostock

Schmeil Krieger Mittwoch,
24.03.21

8:00 Geschäfts-
stelle WBV

Schöpfwerke Laak,  
Klostergraben,  
Schmarler Bach,  
Schwanenteich,  
Verbindungsweg,  
Gehlsdorf, Peez, Stuthof

Schöpfwerks- und 
Deichschau
Graal-Müritz,  
Klockenhagen

Schmeil Krieger Donnerstag,
25.03.21

8:00 Schöpfwerk 
Stromgraben;
Graal-Müritz, 
Heuwiesenweg

Schöpfwerke:  
Stromgraben,  
Moorgraben, Hirschburg

Aufgrund des Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie zum Zeitpunkt der Gewässerschau behält sich der 
Wasser- und Bodenverband Anpassungen im Ablauf der Veranstaltung vor.
> Bitte informieren Sie sich kurzfristig auf unserer Internetseite über aktuelle Änderungen. Kontaktieren Sie uns 
in Vorbereitung auf die Veranstaltung gerne auch telefonisch.

Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“
Alt Bartelsdorfer Str. 18 A, 18146 Rostock

Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Vorpommern
- Flurneuordnungsbehörde -
Badenstraße 18, 18439 Stralsund

AZ: 5433.31-N-11

Flurneuordnungsverfahren: „Gresenhorst“
Gemeinde: Stadt Marlow
Landkreis: Vorpommern-Rügen
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Aufruf der Ortsfeuerwehren 
der Gemeinde Sanitz

Die Gemeinde Sanitz sucht für die Ortsfeuerwehren Groß 
Lüsewitz, Gubkow, Reppelin, Sanitz und Vietow engagierte 
Feuerwehrfrauen/Feuerwehrmänner.

Seit Jahren sorgen die Feuerwehren für die Sicherheit 
unserer Mitmenschen. Für die Erfüllung der Aufgaben „Ret-
ten, Löschen, Bergen“ benötigen wir Ihre Unterstützung.
Wir suchen ab sofort über 16-jährige Mitbürger, technisch 

Interessierte und teamfähige Kameraden/innen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Gemeinde 
Sanitz, Tel.:0 038209 48026 oder stefanie.luxenburger@
gemeinde-sanitz.de.

i. A. Stefanie Luxenburger
SGL Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Brandschutz

Wir gratulieren den Jubilaren der Gemeinde Sanitz, 
die im März 2021 ihren Geburtstag feiern

in Groß Lüsewitz
Herrn Walter Weber   zum 85. Geburtstag
Frau Inge Gedack   zum 80. Geburtstag

in Klein Wehnendorf
Frau Gerda Karsten   zum 85. Geburtstag

in Reppelin
Frau Brunhilde Blievernicht   zum 85. Geburtstag

in Sanitz
Herrn Joachim Blak   zum 90. Geburtstag
Frau Gertrud Kasten   zum 90. Geburtstag
Herrn Gerhard Rahn   zum 85. Geburtstag
Frau Gisela Bindernagel   zum 80. Geburtstag
Frau Christa Höckendorff   zum 80. Geburtstag
Frau Gerda Hölper   zum 80. Geburtstag
Herrn Siegfried Wanagas   zum 80. Geburtstag
Frau Bärbel Michael   zum 70. Geburtstag
Herrn Peter Koppers   zum 70. Geburtstag

in Teutendorf
Frau Hannelore Tychsen   zum 70. Geburtstag

in Vietow
Herrn Reinhard Fischer   zum 70. Geburtstag

Ihr
Enrico Bendlin
Bürgermeister

Die Veröffentlichung der Jubilare basiert auf dem Bundesmeldegesetz 
§ 50 Abs. 2. Danach darf lediglich der „70. Geburtstag, jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag“ veröffentlicht werden.
Wer keine Veröffentlichung wünscht muss dem schriftlich widerspre-
chen. Das Formular dafür erhalten Sie in der Pass- und Meldebehör-
de oder auf unserer Homepage www.gemeinde-sanitz.de unter der 
Rubrik Service - Anträge/Formulare - Meldewesen - Erklärung gegen 
die Datenübermittlung.
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Kirchengemeinde Sanitz
Wir laden herzlich ein zu 

folgenden Veranstaltungen
Gottesdienste

in der Kirche
14.02.2021 Estomihi 10:00 Uhr Gottesdienst
21.02.2021 Invokavit 10:00 Uhr Gottesdienst
28.02.2021 Reminis-

zere
10:00 Uhr Gottesdienst

05.03.2021 18:00 Uhr Gottesdienst zum 
Weltgebetstag
(bitte mit Anmeldung)

07.03.2021 Okuli 10:00 Uhr Gottesdienst zum 
Weltgebetstag
(bitte mit Anmeldung) 
und Kindergottesdienst 
im Gemeindehaus

Trotz der weitreichenden staatlichen Beschränkungen we-
gen der Corona - Krise sind Gottesdienste weiterhin unter 
Auflagen erlaubt. Sie finden in der Kirche statt. Alle ande-
ren Veranstaltungen wie Seniorennachmittage, Proben von 
Chor und Posaunenchor, Frauen- und Männerkreis, dürfen 
leider vorerst bis Mitte Februar nicht stattfinden. Wie es 
danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Was die Kinder- 
und Konfirmandenarbeit betrifft, gelten die entsprechenden 
Auflagen wie bei den Schulen.

Weltgebetstag
Nach derzeitigem Plan feiern wir zum Weltgebetstag zwei 
Gottesdienste jeweils in der Kirche. Am 5. März 2021 begin-
nen wir um 18:00 Uhr, am 7. März zur gewohnten Gottes-
dienstzeit um 10:00 Uhr. Um möglichst viele Teilnehmer auf 
beide Angebote verteilen zu können, damit wir die zulässige 
Anzahl nicht überschreiten, bitten wir um eine Anmeldung 
in den Bürozeiten von Frau Moos jeweils montags in der 
Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr. Die 
Telefonnummer: 038209 424.
Die Vorbereitung stammt diesmal vom Inselstaat Vanuatu 
im Südpazifik. Über Land und Leute wird auch im Rahmen 
des Gottesdienstes informiert.

Monatsspruch für März 2021

Jesus antwortete: Ich sage euch:
Wenn diese schweigen werden,
so werden die Steine schreien.

Lk 19,40 (L)

IMPRESSUM:
Sanitzer Mitteilungen – Mitteilungsblatt mit amtlichen Bekanntma-
chungen der Gemeinde Sanitz.

Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 
79-30
E-Mail: info@wittich-sietow.de, www.wittich.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Gemeinde Sanitz, Der Bürgermeister 
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.) 
unter Anschrift des Verlages. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Jan Gohlke 
unter Anschrift des Verlages.
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Aufl age: 3.000 Exemplare; Erscheinung: monatlich

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers 
wieder, der auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen 
und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge 
höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein 
Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere 
auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorge-
gebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus in 4c-Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei 
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SIE ERHALTEN 
DIE ZEITUNG NICHT? 
Bitte melden Sie sich unter folgender Anschrift:
LINUS WITTICH Medien KG
D-17209 Sietow, Röbeler Str. 9
Telefon: 039931 5 79 31, Telefax: 039931 5 79 30
E-Mail: vertrieb@wittich-sietow.de

Stein & Holzdesign
Meisterbetrieb

Markus Müller
Steinmetzmeister

18190 Sanitz, Rostocker Str. 56
✆ 03 82 05 - 78 99 00

www.steinundholzdesign.de

Unsere Leistungen
• Grabmalbereich
• Natursteintreppen

• Zuschnitte
• Fensterbänke

• Bäder- und Küchenbereich

Wohnen in Sanitz und Groß Lüsewitz
3-Raum-Wohnung, ca. 68 m² für monatl. 400,00 € KM zzgl. 
130,00 € NK, BjG 1988, BjW 2002, EVA, EV 72 kWh/(m² a), 
ET Gas, Kl. B

3-Raum-Wohnung, ca. 60 m² für monatl. 402,00 € KM 
zzgl. 150,00 € NK, 15,00 € PKW-Stellpl., mgl. Gartenanteil zu 
pachten, BjG 1977, EVA, EV 81 kWh/(m² a), ET FW, Kl. C

Mehr unter www.saweg.de!

Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungs-GmbH
Am Bahnhof 5 · 18190 Sanitz

Tel. 038209-80207
info@saweg.de · www.saweg.de

Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungs-GmbH
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Gesundheit
wichtiger denn je

Büro für Deutsche Vermögensberatung  

Obstblütenweg 5  

18190 Sanitz

Telefon: 038209 - 499 303 

Mobil:   0171 - 817 29 70    

E-Mail:  gerald.gase@dvag.de

www.dvag.de/gerald.gase           

Dr. Gerald Gase

•  Baufinanzierungen

•  Kredite

•  Geldanlagen

•  Versicherungen

•  Bausparen

Büro für Deutsche Vermögensberatung  

Obstblütenweg 5  

18190 Sanitz

Telefon: 038209 - 499 303 

Mobil:   0171 - 817 29 70    

E-Mail:  gerald.gase@dvag.de

www.dvag.de/gerald.gase           

Dr. Gerald Gase

Vermögensaufbau für jeden!

•  Baufinanzierungen

•  Kredite

•  Geldanlagen

•  Versicherungen

•  Bausparen

Büro für Deutsche Vermögensberatung  

Obstblütenweg 5  

18190 Sanitz

Telefon: 038209 - 499 303 

Mobil:   0171 - 817 29 70    

E-Mail:  gerald.gase@dvag.de

www.dvag.de/gerald.gase           

Dr. Gerald Gase

Vermögensaufbau für jeden!

•  Baufinanzierungen

•  Kredite

•  Geldanlagen

•  Versicherungen

•  Bausparen

Büro für Deutsche Vermögensberatung  

Obstblütenweg 5  

18190 Sanitz

Telefon: 038209 - 499 303 

Mobil:   0171 - 817 29 70    

E-Mail:  gerald.gase@dvag.de
          

Dr. Gerald Gase

Vermögensaufbau für jeden!

•  Baufinanzierungen

•  Kredite

•  Geldanlagen

•  Versicherunge

•  Bausparen

Büro für Deutsche Vermögensberatung  

Obstblütenweg 5  

18190 Sanitz

Telefon: 038209 - 499 303 

Mobil:   0171 - 817 29 70    

E-Mail:  gerald.gase@dvag.de

www.dvag.de/gerald.gase           

Dr. Gerald Gase

Vermögensaufbau für jeden!

•  Baufinanzierungen

•  Kredite

•  Geldanlagen

•  Versicherungen

•  Bausparen

Büro für Deutsche Vermögensberatung  

Obstblütenweg 5  

18190 Sanitz

Telefon: 038209 - 499 303 

Mobil:   0171 - 817 29 70    

E-Mail:  gerald.gase@dvag.de

www.dvag.de/gerald.gase           

Dr. Gerald Gase

Vermögensaufbau für jeden!

•  Baufinanzierungen

•  Kredite

•  Geldanlagen

•  Versicherungen

•  Bausparen

Büro für Deutsche Vermögensberatung  

Obstblütenweg 5  

18190 Sanitz

Telefon: 038209 - 499 303 

Mobil:   0171 - 817 29 70    

E-Mail:  gerald.gase@dvag.de

www.dvag.de/gerald.gase           

Dr. Gerald Gase

Vermögensaufbau für jeden!

•  Baufinanzierungen

•  Kredite

•  Geldanlagen

•  Versicherungen

•  Bausparen

Das bürokratische Dickicht der Pflege
(djd). Angehörige von Pflegebedürftigen überblicken oft nicht, 
welche Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sie 
in Anspruch nehmen können. “Daher werden gerade Leistungen, 
die der Entlastung von Angehörigen dienen, häufig nicht abgeru-
fen“, erklärt Carolin Favretto. Im bürokratischen Dickicht würden 
oft auch die Senioren-Assistenten „untergehen“. „Doch gerade 
ihre Arbeit ist bestens geeignet, um die Angehörigen spürbar zu 
entlasten“, erläutert Carolin Favretto, Vorsitzende der Bundes-
vereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD). 
Den qualifizierten Kräften geht es darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben und eine Alltagsbegleitung auf Augenhöhe anzubieten. 
Viele Senioren-Assistenten sind in der Bundesvereinigung orga-
nisiert. Auf der Seite www.bdsad.de gibt es mehr Infos.

Sowohl die Senioren selbst als auch ihre Angehörigen legen 
größten Wert auf Professionalität, Vertrauenswürdigkeit und Zu-
verlässigkeit, wenn es um persönliche Unterstützung geht.
 Foto: djd/BDSAD/Marcel-H. Favretto
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30 FAIR
Jahre MIETER

Wir bilden aus
Ausbildungsstelle (m/w/d) im Ausbildungsberuf

Immobilienkaufmann/-frau in der Wohnungswirtschaft

Unsere Anforderungen:
• Realschulabschluss (gern auch Abitur) mit guten Noten in 

Mathematik und Deutsch
• großes Interesse am Umgang mit Bürokommunikation
• zusätzlich sollten Sie Spaß am Umgang mit Menschen haben,

teamfähig sein, Flexibilität und Einsatzbereitschaft mitbringen
Wir bieten:
• tarifliche Vergütung einschließlich Sonderzahlung
• 30 Tage Urlaub, ein tolles Team und Hilfe bei der 

Wohnungssuche
Ausbildung:
• theoretische Ausbildung in der Berufsschule Waren-Müritz
• praktische Ausbildung in Tessin

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Anschreiben, Lebenslauf, Passfoto und Zeugnis-
kopien der letzten 2 Schuljahre senden Sie bitte 
per Post oder per Mail bis spätestens 16.04.2021
an die:

Tessiner Wohnungsbaugesellschaft mbH
Personalabteilung
St.-Jürgen-Straße 1
18195 TessinAusbildungsbeginn:   01.09.2021

TWG mbH, St.-Jürgen- Straße 1, 18195 Tessin, Tel. 038205 – 788 - 0, E-Mail: info@twg-tessin.de, Internet: www.twg-tessin.de

Wir suchen ab sofort für unser Sanitätsfachgeschäft in 
Tessin eine/n

Fachverkäufer/in im Bereich Sanitätsfachhandel

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die Beratung und Betreuung 
unserer Kunden und die fachgerechte Abgabe von Hilfsmitteln

Was Sie mitbringen sollten:
•  Sie verfügen über eine Ausbildung zur Verkäuferin,  

Einzelhandelskauffrau
•  Gerne auch Bewerber/-innen mit medizinischen Grund-

kenntnissen, Arzthelfer/in oder Kaufmann /-frau im 
Gesundheitswesen oder eine vergleichbare Ausbildung

•  starke Kunden- und Serviceorientierung sowie Spaß im 
Umgang mit Menschen

• Hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Selbständigkeit
• gute Computerkenntnisse

Unser Angebot:
• eine interessante Daueranstellung
• kollegiales Team
• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
• intensive Einarbeitung wird selbstverständlich gewährleistet

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Orthopädie-Technik und Sanitätshaus  Hillmer
St.-Jürgen-Str. 20/22, 18195 Tessin
Tel.: 038205 / 65039, E-Mail: info@hillmer-ot.de

Orthopädietechnik
Sanitätshaus

Wilfried Hillmer
WIR SORGEN FÜR NEUEN SCHWUNG

St.-Jürgen-Str. 20/22 · 18195 Tessin
Fon 03 82 05/6 50 39 · Fax 03 82 05/6 53 67

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der 

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Finden Sie jetzt Ihren Traumjob!

Fit bleiben für den Beruf
Wie gerade Menschen in "Knochenjobs"
bis zur Rente durchhalten können

(djd). Wir sollen immer länger arbeiten. Bereits jetzt wird in 
Deutschland über die Rente mit 70 debattiert, und manche Stim-
men gehen davon aus, dass die Lebensarbeitszeit noch weiter 
steigen wird. Besonders für Menschen in anstrengenden Jobs 
kann das schwierig zu bewältigen sein. Denn viele Tätigkeiten 
erhöhen das Risiko für Gelenkerkrankungen. So sind berufliche 
Belastungen, die mit fortwährendem Knien, Hocken, schwerem 
Heben oder Tragen einhergehen, mit dem Auftreten von Arthro-
sen assoziiert. Betroffen sind beispielsweise Handwerker, Pfle-
gekräfte oder Forstarbeiter.

Körperliche Belastungen ausgleichen

Aber auch Bewegungsmangel, unter dem Menschen mit sitzen-
der Tätigkeit etwa im Büro oft leiden, kann Arthrose begünsti-
gen. Umso wichtiger ist es, gut auf sich zu achten und Gelenkbe-
schwerden so weit wie möglich vorzubeugen. Das beginnt damit, 
die körperlichen Belastungen aktiv auszugleichen. Dazu gehört 
vor allem regelmäßige Bewegung - selbst, wenn man bereits ei-
nem anstrengenden Beruf nachgeht. Denn sie sorgt dafür, dass 
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der Gelenkknorpel gut mit Nährstoffen versorgt wird. Sinnvoll 
sind hier vor allem schonende Trainingsarten wie Schwimmen, 
Radfahren, Gymnastik oder Aquafitness, die nicht noch zusätz-
lich belasten. Leitfäden für gelenkspezifische Übungen finden 
sich etwa unter www.synvisc.de als kostenlose Downloads. Aber 
auch rückenstärkendes Krafttraining oder entspannendes Yoga 
und Tai Chi sind vielfach empfehlenswert. Am besten bespricht 
man dies mit einem Orthopäden oder Sportmediziner. Diese 
sollte man auch schnellstens aufsuchen, wenn bereits Schmer-
zen in Knien, Hüfte oder anderen Gelenken auftreten. Die Ex-
perten können Maßnahmen wie Physiotherapie, herkömmliche 
Schmerzmittel oder Massagen verordnen. Alternativ werden in 
den aktuellen Leitlinien auch Hyaluronsäureinjektionen empfoh-
len wie die Synvisc 3-in-1-Spritze gegen Arthrose. Sie wird ins 
betroffene Gelenk gespritzt, wo sie lang anhaltend schmerzlin-
dernd und stoßdämpfend wirken kann.

Den Arbeitsplatz optimieren

Ebenso ist es am Arbeitsplatz ratsam, für Erleichterung zu sor-
gen. Hubwagen oder andere Hebehilfen unterstützen beim Be-
wegen schwerer Lasten. Ergonomisches Werkzeug schont die 
Gelenke. Zudem ist angeraten, öfter zwischen gehenden, sitzen-
den oder hockenden Tätigkeiten zu wechseln. Kleine Dehnübun-
gen zwischendurch können Belastungen zusätzlich mindern. 
Büroarbeiter sollten jede halbe Stunde aufstehen und zwei, drei 
Minuten umherlaufen.

Als einer der größten Landmaschinenhändler
in Mecklenburg-Vorpommern suchen
wir Verstärkung für unser Team!

MECHATRONIKER
für Land- und Baumaschinen (m/w/d)
in Petschow, Löbnitz und Neubukow

ERSATZTEILVERKÄUFER
für Landtechnik (m/w/d)
in Petschow

WERKSTATTLEITER
mitarbeitend (m/w/d)
in Löbnitz

MIHG Maschinen-, Instandsetzungs-
und Handels GmbH
z.Hd. N. Schünemann

Zum Dorfteich 4 · 18196 Dummerstorf
Telefon: (03 82 04) 60 70

Bewirb dich jetzt
per email: mihg@mihg.de
per Post oder per Telefon

Weitere
Informationen
findest du unter
www.mihg.de

Ausbildungsplätze für Pflegefachkräfte

Das Jahr 2021 hat begonnen, wir alle warten voller  
Hoffnung auf eine Besserung für unser Alltags-Leben. 

Trotz der Umstände schauen wir in die Zukunft.

Für das kommende Ausbildungsjahr ab 09/2021  
suchen wir für unsere Einrichtungen Auszubildende  

für den Beruf der/des Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Voraussetzung ist ein guter Realschul-Abschluss. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Senden Sie diese bitte an:
Tessinum GmbH, Personalabteilung, Karl- Marx-Str. 16, 
18195 Tessin oder an verwaltung@tessinum.de  
als eine Datei im PDF Format 

Bitte beachten Sie, dass Aufwendungen, die im Zusammen-
hang mit einer Bewerbung oder einem Vorstellungsgespräch 
entstehen, von der Tessinum GmbH nicht erstattet werden.

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der 

LINUS WITTICH Medien Gruppe
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Natursteinkontor 
Nord GmbH 

Fensterbänke • Treppen • Bäder 
Küchenarbeitsplatten • Böden 

Naturstein - Ausstellung: 

Satower Straße 137-138 

18059 Rostock 

Tel. 0381 / 40 48 04 - 0 
Fax 0381 / 40 48 04 - 22 

Winteraktion

  
 

Wer als Neumieter im Februar 2021 einen 
Wohnungsmietvertrag mit der TWG abschließt, 

bekommt die ersten 2 Monatskaltmieten geschenkt!*
* ausgewählte Wohnungen im TWG-Bestand.

TWG mbH, St.-Jürgen- Straße 1, 18195 Tessin, Tel. 038205 – 788 - 0, E-Mail: info@twg-tessin.de, Internet: www.twg-tessin.de

Wer als Neumieter im Februar 2021 einen 
Wohnungsmietvertrag mit der TWG abschließt, 

bekommt die ersten 2 Monatskaltmieten geschenkt!*
* ausgewählte Wohnungen im TWG-Bestand.

TWG mbH, St.-Jürgen- Straße 1, 18195 Tessin, Tel. 038205 – 788 - 0, E-Mail: info@twg-tessin.de, Internet: www.twg-tessin.de

daHeim
zuhause

Baugrundstück (> 1000qm), Fam.

aus HRO sucht. Angebote bitte an

bauen-LRO@gmx.de

Nachhaltig bis unter die Dachspitze
(djd). Wohlfühlen im eigenen Zuhause, das beginnt für viele Bau-
herren bereits mit der Auswahl der verwendeten Materialien. So-
wohl im Neubau als auch bei der Altbaumodernisierung liegt des-
halb eine nachhaltige Bauweise im Trend. Bewusst entscheiden 
sich angehende Hauseigentümer für natürliche, nachwachsende 
Rohstoffe. Hersteller wie Bauder erfüllen diesen Bedarf mit Neu-
entwicklungen wie etwa dem Dachdämmstoff "BauderECO S" 
für die Aufsparrendämmung. Er besteht zu großen Teilen aus 
Biomasse, recycelten Stoffen und anderen natürlichen Bestand-
teilen wie Muschelkalk. Das Material weist sehr gute Dämmwerte 
auf, ist langlebig und frei von raumluftbelastenden Stoffen wie 
Formaldehyd, Bindemitteln oder sonstigen Zusatzstoffen. Mehr 
Infos gibt es unter www.baudereco.de sowie im Dachhandwerk 
vor Ort.
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AUTO AKTUELL

Rostocker Straße 2
18311 Ribnitz-Damgarten

Telefon 03821 - 89 200
www.peugeot-schmidt.de

• Peugeot Vertragspartner
• Qualitätsgebrauchtwagen-Händler

• Peugeot-Service-Betrieb
• Mehrmarken-Werkstatt

• Wohnmobil- &
Autovermietung

KFZ-WERKSTATT
René Below  

Aus Liebe 
   zum Automobil
• Durchsichten
• Achsvermessung
• Klimaservice
• Glasreparaturen
• TÜV (Donnerstag ab 15.00 Uhr)
und noch vieles mehr

Wir reparieren KFZ aller Art! 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 09.30 bis 18.30 Uhr 
Rostocker Straße 72 · 18190 Sanitz · Tel. 038209/878705

• TÜV (Donnerstag ab 15.00 Uhr)

Wir reparieren KFZ aller Art! Wir reparieren KFZ aller Art! Wir reparieren KFZ aller Art! Wir reparieren KFZ aller Art! Wir reparieren KFZ aller Art! Wir reparieren KFZ aller Art! 
• TÜV (Donnerstag ab 15.00 Uhr)

Wenn es darauf ankommt
(djd). Kleine Unachtsamkeiten können im Straßenverkehr kost-
spielige Folgen haben. Gerade beim Einparken kommt es schnell 
zu ärgerlichen Blechschäden am eigenen und an anderen Au-
tos. Noch fataler ist es, wenn beim Rangieren Fußgänger oder 
Radfahrer übersehen werden. Elektronische Helfer, sogenannte 
Fahrerassistenzsysteme, machen den Alltag am Steuer siche-
rer und bequemer. Neufahrzeuge wie der Kia Sorento verfügen 
über eine Vielzahl an Co-Piloten, die den Fahrer bei Gefahren 
warnen oder im Fall der Fälle sogar schneller bremsen können 

als der Mensch. Selbst enge Parklücken haben ihren Schrecken 
verloren. Mit dem Remote-Parkassistent muss sich der Fahrer 
nie wieder über zugeparkte Türen ärgern - zum Vor- und Zu-
rückrangieren genügt in Zukunft ein Knopfdruck auf den Fahr-
zeugschlüssel.

Einparken leicht gemacht: Fahrerassistenzsysteme sorgen für 
mehr Sicherheit am Steuer. Foto: djd/Kia Motors

IMPFZENTRUM 
Flughafen Rostock-Laage

Impfungen nur mit Termin vom Land M-V!
Impfshuttle stündlich ab ZOB Güstrow. Direkter 
Anschluss an Regionalbahnen, S-Bahnen, Busse.

www.landkreis-rostock.de/coronaRöbeler Str. 9 · 17209 Sietow  · Tel. 039931/579-0 · Fax 039931/57930 
E-Mail: j.pfann@wittich-sietow.de

Auch für Ihre Branche haben wir die passende 

Osteranzeige!
Ihre Anzeige nehme ich gerne bis 26. Februar entgegen. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Jens Pfann • 0171/9 71 57 37 
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GLOBUS Handelshof 
St. Wendel GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Rostock-Roggentin

Globusring 1, 18184 Rostock
Telefon: 038204 65-0
Telefax: 038204 65-290
(Gesellschaftssitz: 
Am Wirthembösch, 66606 St. Wendel)

SB-Warenhaus:
Mo–Fr:   8.00 – 21.00 Uhr, 
Sa:    8.00 – 20.00 Uhr
Sonn- und feiertags geschlossen

Waschstraße:
Mo–Sa:   8.00 –19.00 Uhr, 
So:    geschlossen

Tankstelle:
Mo–Sa:   8.00 – 19.00 Uhr
So:    geschlossen 

24 Stunden mit EC- oder
Kreditkarte tanken.

185mm
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m

Warnowkurier kw 24
Kombianzeige NNN +

ET: 13.06.2018

Übertragung an:

Jens.Leistner@medienhausnord.de
 

Herr Leistner: 0152-29431194

ÜT: 11.06.2018

Exklusiv bei Globus 

aus hauseigener Produktion
Exklusiv bei Globus 

aus hauseigener Produktion

1,09 Marinierte Forelle
zum Grillen

Bild kommt 
per Mail

Preis rot setzen
Streichpreis: 5,90

Preis rot setzen
Streichpreis: 7,90

IST SICHER und mit ABSTAND
am Besten.

große und breite Gänge
mehrere Hygienestationen zum Desinfizieren 
von Händen und Einkaufswägen vor und im Markt
kontaktlose Bezahlmethoden, Bezahlautomaten
kontaktloses Scan & Go auch mit dem Smartphone
Selbst den Einkauf scannen, kein Anstehen an den Kassen,
dadurch Zeit sparen und schneller einkaufen


1.600 extra breite und kostenlose Parkpkätze

Me
RogRoRogRoRogRo

– täglich frische
Eigenproduktionen
und Lebensmittel Gemeinsam

stark

gegen Corona


